TIP DES MONATS 10

Handyanruf zur falschen Zeit

Ein Berufskraftfahrer wurde im Stadtverkehr von seinem Chef angerufen. Er vertiefte sich deshalb in Unterlagen, die auf dem Beifahrersitz lagen. Dabei übersah er eine rote Ampel und verursachte einen Zusammenstoss mit erheblichem Sachschaden. 

Der Arbeitgeber verlangte von seinem Fahrer, dass dieser den entstandenen Schaden selbst bezahlen solle. Das Bundesarbeitsgericht gab dem Arbeitgeber Recht. Die Richter vertraten die Ansicht, dass ein Kraftfahrer, der infolge eines Telefongespräches eine rote Ampel missachtet, sich nicht nur leicht, sondern grob fahrlässig verhält. Vielmehr hätte der Fahrer seinen Chef um einen Augenblick Geduld bitten und anhalten müssen. Erst danach hätte er die Unterlagen studieren und weitertelefonieren dürfen.

(Bundesarbeitsgericht, NZV 99,164)

